
  

 

 

 
 

 
Doppische Statistik 2025 
hier: Finanzrechnung 
Gesetzliche Auskunftspflicht 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich bitte Sie, auf Grundlage des Finanz- und Personalstatistikgesetzes 
(FPStatG) in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG), Angaben 
für das Berichtsjahr 2025 zur Verfügung zu stellen. Erhoben werden die jähr-
lichen Ein- und Auszahlungen nach den landesspezifischen kommunalen 
Haushaltssystematiken, dem Produktrahmenplan und dem Kontenrahmen-
plan unter Berücksichtigung der Bereichsabgrenzungen. Zu dieser Statistik 
besteht Auskunftspflicht. 

Die Daten aus der amtlichen Statistik – und damit auch Ihr Beitrag – sind 
u. a. für politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Entscheidungen es-
senziell. Sie sind z. B. Basis für Ländervergleiche der Haushaltsentwicklun-
gen und Grundlage zur Berichterstattung der Volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnungen an die Europäische Kommission.  

Bitte übermitteln Sie Ihre Daten vollständig und fristgerecht online über 
eSTATISTIK.core 

bis zum 6. Mai 2026. 

Nutzen Sie für Ihre Meldung bitte den folgenden Link:  

https://core.estatistik.de/core/  

Für die Übermittlung ist eine Registrierung des Meldenden über das Online-
portal des Statistische Bundesamtes notwendig. Die Meldungen können im 
Format XML (auch automatisiert) und CSV (nur über das Formular) erfolgen.  
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Welche Angaben im Einzelnen benötigt werden und weitere Informationen zur Erhebung, sta-
tistischen Geheimhaltung sowie zur Verwendung Ihrer Daten, finden Sie in der Online-Mel-
dung. Weitere Hinweise finden Sie unter https://statistik.sachsen-anhalt.de/datenerhebun-
gen/erhebungsunterlagen Bereich: Finanzrechnungsstatistik. 

Die Nutzung der Online-Meldung ist grundsätzlich für alle Erhebungseinheiten nach § 11a 
BStatG gesetzlich vorgeschrieben.  
 
Bei inhaltlichen Fragen oder terminlichen Problemen wenden Sie sich bitte an das Statistische 
Landesamt Sachsen-Anhalt. 
E-Mail: Kasse-JR@statistik.sachsen-anhalt.de oder 
Telefon: Frau Finne (0345) 23 18-213. 

Danke, dass Sie mit Ihrer Meldung einen Beitrag zur amtlichen Statistik leisten. Sie können Er-
gebnisse aus dem Bereich öffentliche Finanzen unter https://statistik.sachsen-anhalt.de/the-
men/oeffentliche-finanzen-steuern-und-personal-im-oeffentlichen-dienst kostenfrei einse-
hen und herunterladen. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
gez. Finne 
 
 


